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Kostenverteilung bei Giiterzusammenlegungen.
Von H. Fluck, dipl. Kulturingenieur.
(SchluB.)

Diese Vorteile werden durch den Bodenwert nur wenig be-
einflut; sie sind dagegen um so gréBer, je mehr der alte Besitz-
stand zerstiickelt war, je mehr die alten Grundstiicke zerstreut
waren oder je schlechter deren Form war. Auf alle diese Vorteile
nimmt die {ibliche Kostenverteilung aber keine Riicksicht, son-
dern richtet sich nach einem unbedeutenden Teil des Gesamt-
nutzens. Darin liegt ihr Grundfehler.

Man suchte diesen Mangel in krassen Fillen dadurch zu
heben, daB3 die alten Grundstiicke, die eine zur Bewirt-
schaftung besonders ungiinstige Form besallen oder sonst-
wie die Verbesserung in ganz bedeutendem MaBe notwendig
hatten, bei der Bonitierung niedriger eingeschitzt wurden. Bei
der Neuzuteilung kam eine solche Wertabminderung in Weg-
fall. Der dadurch erzielte Gewinn kam zugunsten der Gesamt-
masse. In dhnlicher Weise wurde auch vorgegangen, um einen
Gewinn, der sich durch besondere Verminderung der mittleren
Entfernung der Grundstiicke ergab, zur Kostendeckung bei-
zuziehen. Dieses Verfahren ist aber ungerecht, wie sich aus fol-
gendem Beispiel ergeben mag: Der Reinertrag des Landgutes
eines Beteiligten werde durch einen derartigen besondern Vor-
teil um 50 Fr. gehoben. Bei der gebriuchlichen Verzinsung zu
5 9, ergibt dies eine Steigerung des Ertragswertes von 1000 Fr.,
welche Summe also vom Schatzungswert abgeschrieben wird und
zur Gesamtmasse kommt. Nun betrigt aber die Rentabilitit
der Giiterzusammenlegungen unter Beriicksichtigung der Sub-
ventionen kaum weniger als 20 9, d. h. fiir einen jidhrlichen
Nutzen von 50 Fr. muf3 im allgemeinen nicht mehr als 250 Fr.
einbezahlt werden, wihrend im obigen Beispiel 1000 Fr. bezahlt
werden muften. Sofern nicht besondere Aufwendungen nétig
sind, ist es aber ungerecht, wenn gleich groB3e Vorteile ganz ver-
schieden stark zur Kostentragung beigezogen werden.

Die Kostenverteilung ist auch schon derart durchgefiihrt
worden, daB3 die Kosten der eigentlichen Zusammenlegung von
den Kosten der Weganlage getrennt verteilt wurden. Wir halten
diese Trennung nicht fiir empfehlenswert. Auch wenn ein Be-
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teiligter nicht direkt von den neu erstellten Wegen Nutzen zieht,
so soll er doch an deren Kosten beisteuern miissen, da die Zu-
sammenlegung ohne die Weganlage iiberhaupt nicht durch-
gefiihrt werden konnte. Werden die Kosten getrennt verteilt,
so wire es aber nicht mdglich, solche Beteiligte an die Kosten-
deckung der Wege beizuziehen. Zusammenlegung und Weg-
anlage sind daher als eine einheitliche Melioration zu betrachten
und sollen fiir die Kostenverteilung nicht getrennt werden.
Ganz anders verhilt es sich dann, wenn mit der Giiterzusammen-
legung z. B. eine Entwisserung verbunden ist. In diesem Falle
sollen natiirlich nur diejenigen Beteiligten zur Deckung der
Entwisserungskosten beigezogen werden, die aus der Ent-
wisserung direkten Nutzen ziehen.

Beziiglich des Landabzuges fiir die Wege haben wir fest-
gestellt, dal3 er entweder proportional dem Schatzungswert oder
proportional der Fliche vorgenommen wird. Wir halten das
letztere nicht fiir richtig. Unter sonst gleichen Verhiltnissen
wird im teuren Boden gleich viel Land gebraucht, wie im billi-
gen Boden, dagegen ist der Wert desselben dort gréBer als hier.
Da der Aufwand im teuren Boden also groBer ist als im billigen,
so finden wir es fiir angezeigt, da3 der teure Boden stirker zur
Kostendeckung beigezogen wird, als der billige.

4. Vorschlage.

Die gerechteste Kostenverteilung haben wir offenbar dann,
wenn sich fir simtliche Beteiligte die Kostenbeitrige gleich
hoch rentieren. Das ist der Fall, wenn die Kosten proportional
dem aus der Zusammenlegung resultierenden Nutzen verteilt
werden. Zu diesem Zwecke miillte also der zu erwartende Vor-
teil eines jeden Beteiligten bestimmt werden. Dieses Verfahren
hitte aber wenig Aussicht auf Erfolg, da es viel zu umstindlich
wiire. Zur Vereinfachung schlagen wir deshalb vor:

Die Landgiiter*, fiir welche ungefihr gleich grofer mittlerer
Nutzen pro ha zu erwarten ist, sind in Klassen zusammenzufas-
sen, und es ist die relative Zahlungspflicht der Klassen proportional
dem zu erwartenden Nutzen festzusetzen. Die Anzahl der Klas-

* Landgut hier = Gesamtheit aller am Unternehmen beteiligten
Grundstiicke eines Grundeigentiimers.
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sen soll nur klein sein (etwa 3—5) und deren Zahlungspflichten
sollen in einfachen Verhdltnissen zueinander stehen. Die zu be-
zahlenden Betrdge der einzelnen Beteiligten ergeben sich durch
Multiplikation der Fliche des Landgutes mit der Zahlungspflicht
der betreffenden Klasse.

Diese Verteilungsart ist analog der zu Anfang des Ab-
schnittes 3 beschriebenen fiir Ent- und Bewisserungen gebriuch-
lichen Kostenverteilung. Der Unterschied besteht nur darin,
daB hier die ganzen Landgiiter zu Klassen zusammengenommen
werden und nicht die einzelnen Grundstiicke. Der Grund fiir
das verschiedene Verhalten liegt daran, daB der Hauptnutzen
der Giiterzusammenlegung, die Arrondierung, nicht eine Ver-
besserung der einzelnen Grundstiicke ist, sondern der ganzen
Landgiiter.

Die Durchfithrung der Kostenverteilung nach dem angegebe-
nen Verfahren ist Sache der Schatzungskommissionen. Die Auf-
gabe ist nicht leicht, jedenfalls aber kaum schwieriger, als die
Kostenverteilung bei Entwisserungen. Die Kommission wird
gut tun, vor der Schatzung eine Punktiertabelle aufzustellen, um
die einzelnen Teilnutzen richtig gegeneinander abwigen zu
konnen. Ohne weiter auf Einzelheiten eingehen zu wollen,
mochten wir doch noch einmal daran erinnern, daf3 bei der Klassi-
fikation der Landgiiter alle Vorteile, also auch z. B. besonders
starke Verbesserung der Grundstiicksformen oder besonders
groBe Verminderung der mittleren Entfernung der Grundstiicke
mit zu beriicksichtigen sind. Bei der Bodenschatzung (Bonitie-
rung) dagegen soll keine  Riicksicht auf die alten Grenzen und
die Entfernung vom Wirtschaftshofe genommen werden.

Weist der alte Besitzstand des Zusammenlegungsgebietes
uberall gleichartige Verhdltnisse auf in bezug auf Zerstiicklung,
Streuung und Form der Parzellen, und hat kein Beteiligter be-
sondere Vorteile zu erwarten, so ist eine Klassifikation der
Landgiiter nicht erforderlich. In diesem Falle besteht nur eine
Klasse, d. h. die Kostenverteilung erfolgt proportional zur Fléiche.
Diese Art der Kostenverteilung ist, wie bereits erwidhnt, im
Kanton Aargau als Eventualitit vorgesehen. Nach personlicher
Mitteilung des aargauischen Kantonsgeometers wird hiervon
reichlich Gebrauch gemacht und zwar mit groBem Erfolge, in-
dem jeweilen nur wenig Beschwerden eingehen. Die Verteilung
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der Kosten nach der Fliche hat den groBen Vorteil, daB} sie ein-
fach ist und von den technischen Organen allein, ohne Inan-
spruchnahme der Schatzungskommission, vorgenommen werden
kann. Ein weiterer Vorteil derselben besteht darin, daf3 das
prozentuelle Betreffnis an den Gesamtkosten fiir jeden Beteiligten
schon vor der Bonitierung angegeben werden kann. Fiir kleinere
Giiterzusammenlegungen wird sich diese Art der Kostenverteilung
sehr gut eignen, des 6ftern aber auch fiir grofle Anlagen.

Sind die relativen Kostenaufwinde in den einzelnen Flur-
abteilungen stark verschieden, so muf3 bei der Kostenverteilung
hierauf Riicksicht genommen werden. Nehmen wir z. B. an,
ein Zusammenlegungsgebiet zerfalle in zwei gleich groBe Teile,
wovon der eine Teil doppelt so viel Aufwand erfordere als der
andere. Die Beteiligten des letztern werden mit Recht verlan-
gen, daB3 die Kostenverteilung getrennt durchgefithrt werde, so
daf3 der erste Teil zwei Drittel, der zweite Teil nur ein Drittel
der Gesamtkosten zu tragen hat, d. h. die Belastung der ein-
zelnen Teile tatsichlich den aufgewendeten Kosten entspricht.
Die heutigen Gesetze enthalten hierliber keine Bestimmungen,
und doch ist bei groBen Giiterzusammenlegungen eine solche
Riicksichtnahme unerldflich. Es sind z. B. in jenen Flurabteilun-
gen, wo der Kleinbesitz abgefunden wird, die Querwege bekannt-
lich bedeutend ndher zusammenzulegen, als dort wo der GrofB3-
‘besitz zugeteilt wird. Ferner geniigt es oft im Wies- und nament-
lich im Streueland, wenn die Grundstiicke nur an einen Weg
stoBen, wihrend im Ackerland Wege an beiden Schmalseiten
der Parzellen eine absolute Notwendigkeit sind. Da die Kosten
der Wege den Hauptanteil der Gesamtkosten der Giiterzusam-
menlegungen ausmachen, so mag aus dem Gesagten zur Geniige
hervorgehen, daf3 bei groBen Anlagen mit hedeutenden Unter-
schieden des Kostenaufwandes pro Flicheneinheit gerechnet wer-
den muf} und fiir einzelne Flurabteilungen eine besondere Kosten-
vertetlung notwendig sein kann.

Angesichts der groBen Maingel der heute gebriduchlichen
Kostenverteilung bei Giiterzusammenlegungen empfehlen wir,
diebestehenden gesetzlichen Vorschriften abzuidndern, beziehungs-
weise auszubauen. Wir schlagen vor, folgende allgemeine Be-
stimmungen in die diesbeziiglichen Gesetze aufzunehmen:

« Die Verteilung der Kosten unter die beteiligten Grund-
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eigentiimer erfolgt durch die Schatzungskommission im Ver-
hiltnis des Nutzens, der den Beteiligten aus dem Unternehmen
erwichst, sofern die Grundeigentiimerversammlung nicht be-
schlieBBt, dal die Kosten proportional der Fliche verteilt
werden sollen.

Weicht der relative Kostenaufwand in einer Flurabteilung
von demjenigen des iibrigen Gebietes bedeutend ab, so hat
fir diese Flurabteilung die Kostenverteilung gesondert zu
geschehen,

Der Landbedarf fiir die gemeinsamen Anlagen ist von
den Grundeigentiimern nach Maf3gabe des Wertes der be-
teiligten Grundstiicke zu tragen. »

Die nidhern Angaben {iiber die Klassenbildung sind der
Vollziehungsverordnung zuzuweisen. Wir schlagen folgende Fas-
sung vor:

« Werden bei Giiterzusammenlegungen die Kosten nicht
proportional der Fliche verteilt,so sind die beteiligten Landgiiter
derart in eine beschrinkte Anzahl Klassen zu ordnen, daf3 die
Landgiiter, fiir welche ungefihr ein gleicher mittlerer Nutzen
pro Flicheneinheit zu erwarten ist, sich in der gleichen Klasse
befinden.

Die relative Zahlungspflicht der Klassen wird proportio-
nal dem zu erwartenden. mittleren Nutzen pro Flicheneinheit
festgelegt.

Die von den Grundeigentiimern zu bezahlenden Beitrige
ergeben sich durch Multiplikation der beteiligten Fliche des
Landgutes mit der Zahlungspflicht der betreffenden Klasse. »

Bestimmung der Fehlerellipse beim einfachen
Vorwirtseinschneiden.

Es seien zwei Punkte A und B in der Ebene gegeben.
Nach ein und demselben Punkte P seien die ebenen Azimute
mit je einem mittleren Fehler von yp. centesimalen Minuten ge-
messen.

Es soll die Fehlerellipse bei der Bestimmung des Punktes P
bestimmt werden.

Wir fithren ein spezielles Koordinatensystem mit dem



	Kostenverteilung bei Güterzusammenlegungen [Schluss]

